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LANDRATSAMT

8^ PASSAU

Landratsamt l Postfach 1972 I 94009 Passau

Empfanasbekenntnis
Gemeinde Breitenberg
Herrn ersten Bürgermeister Barth o.V.i.A.
Rathausplatz 3
94139 Breitenberg

Passau, 13.12.2024

Bearbeiter/in
Abt./Sg.
Telefon

Telefax

Zimmer
e-Mail

Herr Fuchs

SG 53.0.02
0851/397-5 396 (neu)
0851/397-90 5396
3.08
markus.fuchs@landkreis-

Gz. - Bitte bei Rückanhwort angeben:

53.0.02/6421.05/2021-185

Wasserrecht;
Antrag aufgehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Ableiten von Grundwasser aus dem Quellge-
biet zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung aus der Quelle I Gegenbach-Rastbüchl
auf FI.Nr. 493 Gemarkung Gegenbach für die öffentliche Trinkwasserversorgung der Ge-
meinde Breitenberg im Landkreis Passau;
Antragssteller: Gemeinde Breitenberg, Rathausplatz 3, 94139 Breitenberg (§ 8 Abs. l WHG, § 10
Abs. l WHG, § 11 Abs. 2 WHG i.V.m. § 15 Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Art. 69 Satz 2
BayWG, Art. 73 BayVwVfG);
Antragssteller: Gemeinde Breitenberg, Rathausplatz 3, 94139 Breitenberg;
Bescheid über gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 Wasserhaushalts-
gesetz

Anlagen
l Formblatt „Empfangsbekenntnis" gegen Rückgabe
Kostenrechnung
Planunterlagen i.R.
l Merkblatt Beschilderung vonWasserschutzgebieten (LFU- Merkblatt Nr. 1.2/6 Stand: 30. Ap-
ril 2005) mit der Bitte um Kenntnisnahme

Das Landratsamt Passau erlässt folgenden

Bescheid:
l. Genaue Bezeichnung der Erlaubnis

l. l Art der Erlaubnis
Der Gemeinde Breitenberg wird auf Antrag vom 29.03.2019 und Änderung vom
30.03.2021, zuletzt ergänzt mit Antragsschreiben der Gemeinde Breitenberg vom
06.07.2023, für das Ableiten von Grundwasser aus der Quelle I Gegenbach - Rastbüchl

Dienstgebäude
Domplatz 11
94032 Passau

Vermittlung
Telefax

+49 851 397-1
+49 851 2894

http://www.landkreis-passau.de

E-Mail
poststelle@landkreis-passau.de
(nicht für rechtswirksame Erklärungen und Rechtsbehelfe)

Öffnungszeiten
Persönliche Vorspräche nur nach vorheriger Terminvereinbarung
Telefonische Erreichbarkeit zu folgenden Zeiten:
Mo-Fr 07:30-12:00 Uhr
Mo-Do 13:00-16:00 Uhr

Bankverbindungen
Sparkasse Passau
IBAN: DE86 7405 0000 0000 0000 67
BIG: BYLADEM1PAS
Postscheckamt München
IBAN: DE11 7001 0080 0022 4648 06
BIC: PBNKDEFF
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Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter http://www. fandkreis-passau. de/meta/daten$chutzerklaerung/ abrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@ilandkreis-pass3u.de oder 0851/397-771.



auf Flurnummer 493 Gemarkung Gegenbach, Breitenberg, eine stets widerrufliche ge-
.hobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 Abs. l WHG i.V.m. § 15 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung erteilt.

1.2 Zweck der Gewässerbenutzuna
Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der öffentlichen Trinkwasserversorgung (ein-
schl. Brauch- und Löschwasserbereitstellung) in Trinkwassergüte im Versorgungsge-
biet der Gemeinde Breitenberg.

1.3 Der Erlaubnis zugrunde liegende Planunterlaaen
Der Antrag auf gehobene Erlaubnis (Teil A), gefertigt von Fes! + Bauer Ingenieure
mbH, Büchlberger Str. 35, 94051 Hauzenberg, vom 30.10.2019 und Änderungen vom
30.03.2021 besteht aus folgenden Unterlagen:

Erläuterungsbericht zum Vorhaben
Ubersichtslageplan
Lageplan
Lageplan
Bauwerksplan Entsäuerungsanlage
Quellfassung Quelle I Rastbüchl
Quellsammelschacht
Gegenüberstellung Wasserdargebot / Wasserbedarf
Quellschüttungstabellen
Untersuchungsbefunde
Ermittlung der Mindestschüttungen
Flurstücksverzeichnis
Jahresableitungsmengen
Konzept Messeinrichtungen
Lageplan der privaten Quellen
UVPG Quellgebiet Gegenbach
Versorgungskonzept
Niederschrift Gemeinderatssitzung v. 24.01.2019
Übersichtlageplan ÜLP_01

M = l : 25.000
M = l : 5.000
M = l : 1.000
M= l : 25
M= l : 50
M= l : 25

M = l : 10.000

Das hydrogeologische Gutachten (Teil B), gefertigt vom geowissenschaftlichen Büro Dr.
Heimbucher GmbH, Am Doktorsfeld 21, 90482 Nürnberg vom 03.03.2020 und Anderun-
gen vom 30.03.2021 besteht aus folgenden Unterlagen:

!

M =1 : 25.000
M = l : 5.000
M = l : 25.000

ohne Maßstab

- Hydrogeologisches Gutachten
- Ubersichtslageplan
- Detaillageplan der Quelle Gegenbach
- Geologische Karte des Untersuchungsgebiets
- Kluftmessungen im SW des Einzugsgebiets der Quelle
- Plan der Quellfassung
- Gangliniendarstellung der Quellfassung
- Tabellarische Zusammenstellung der hydrochemischen Hauptinhaltsstoffe
- Einzugsgebiet der Quelle
- Grundwassermessstelle Gegenbach: Bohrprofil und Ausbauplan
- Lageplan der Eingabe und Probenahmestellen des Grundwassermarkierungsver-
suchs

- Ubersichtsplan mit oberirdischem Einzugsgebiet des Fassungsbereichs
- Untersuchungen zur Hofstelle Rastbüchlstraße 30
- Luftbild Vorschlag für das Trinkwasserschutzgebiet M = l : 3.500
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1.4

1.4.1

- Flurkarte Vorschlag für Trinkwasserschutzgebiet M = l : 3.500
- Flurkarte mit Höhenlinien für Trinkwasserschutzgebiet M = l : 3.500
- Vorschlag für die Ausgestaltung der Schutzgebietsverordnung
Diese vorstehenden neu gefassten Planunterlagen ersetzen den ursprünglichen alten
Erst-Erlaubnisantrag aus dem Jahr 2015 (Planunterlagen Ingenieurbüro Andorfer vom
20.04.2015 und Firma IMH/Herr Dipl.Geol. Lang vom 27.04.2015, Anschreiben Ge-
meinde Breitenberg vom 30.04.2015, eingegangen am 04.05.2015 beim Landratsamt
Passau (damaliger Prüfvermerk des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft
vom 04.12.2015) durch die grundlegende Neufassung.
- Geänderter Schutzgebietslageplan vom 05.07.2023 einschl. Erläuterungsschreiben,
Gemeinde Breitenberg vom 06.07.2023 (Unterschrift Planungsbüro vom 05.07.2023
im Anschreiben), GBH GmbH, mit dem Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamt Deg-
gendorfvom 02.08.2023

M= l :3. 500
- als Luftbild
- ohne hlöhenlinien
- mit Höhenlinien

Die der Erlaubnis zugrunde liegenden Planunterlagen sind mit dem Prüfvermerk vom
20.04.2021 des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf und beim geänderten Schutzge-
bietslageplan GBH GmbH vom 05.07.2023 (Antragsdatum Gemeinde Breitenberg vom
06.07.2023) mit Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Degendorfvom 02.08.2023
und mit dem Bescheidsvermerk des Landratsamtes Passau vom 13.12.2024 verse-
hen und sind, nach Maßgabe von evtl. vorhandenen Rotkorrekturen und der festge-
setzten Inhalts- und Nebenbestimmungen, Bestandteil dieses Bescheides.

Beschreibung der Benutzunasanlaae
Die Benutzungsanlage besteht derzeit im Wesentlichen aus:

Beschreibung der Wassergewinnungsantage
Wassergewinnungsanlage Gegenbach-Rastbüchl
Identifizierung

Name der Quelle
Kennzahl der Fassung

Quelle I Gegenbach
4120/7248/00010

Name der Wassergewinnungs-
anläge

Gegenbach

Jahr der Fassung
Art der Fassung:

Neufassung 1987 (alte Quelle seit 1904)
Sickerstrang-Quellfassung

Lagebeschreibunq der Quellen

Name der Quelle Quelle I Gegenbach

Gemeindeschlüssel 09 275 118

Gemarkung Gegenbach

Flurstücks-Nr. 493

Rechtswert

IGKL
Hochwert (GK)

Ostwert

(UTM 33U)
4629920 850454

Nordwert

(UTM 33U)
5397307 5405046

Geländehöhe [NN + m] 737

Hydrogeologische Angaben der Quelle
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Name der Quelle Quelle I Gegenbach
Abdichtung gegen Eindringen
von Oberflächenwasser Beton B10 und Lehmschlag

Länge des Sickerstrangs 42m

Durchschnittliche
Ergiebigkeit 1,96 1/s
Gemessene Höchstschüttung
(1990-2020) 3,75 1/s
Gemessene Mindestschüttung
(1990-2020) 1,46 1/s

Schwankungsziffer 2,50

1.4.1.1 Fördereinrichtungen
Das erschlossene Grundwasser fließt in freiem Gefalle von der Quellfassung zur Ent-
säuerungsanlage, anschließend zum 2,1 km entfernten Hochbehälter Breitenberg und
von da aus in das Versorgungsgebiet.

1.4.1.2 Messeinrichtungen
In der Aufbereitungsanlage oder im Hochbehälter Höpflberg sind geeignete Messein-
richtungen zur Ermittlung und zur Steuerung der abgeleiteten Wassermengen (siehe
Ziffer 2.4.3 des Bescheides) zu installieren, soweit noch nicht vorhanden.

1.4.1.3 Technische Begrenzungen für das Ableiten von Grundwasser
Die beantragte maximale Entnahmemenge für die Gewinnungsgebiete beträgt 1,7 1/s.
Die Ableitungsmenge aus der bestehenden Entsäuerungsanlage wird über ein Füll-
standsventil im Hochbehälter gesteuert.

1.4.1.4 Uberwasser

Uberwasser tritt bei normalen Betriebsverhältnissen in der Entsäuerungsanlage auf
und wird ohne Entsäuerungsmaßnahmen über einen Absetzteich dem nahegelegenen
Rodlauer Bachl zugeführt. Der Auslaut ist durch eine Froschklappe gesichert.

1.4.1.5 Sonstige Wasserbezugsmöglich keiten
Außer der oben beschriebenen Wassergewinnungsanlage steht dem Unternehmer für
die Bedarfsdeckung im gegenständlichen Versorgungsbereich nur noch das Gewin-
nungsgebiet Schönberg zur Verfügung.
Auf die Inhalts- und Nebenbestimmung unter Ziffer 2.5 dieses Bescheides wird ver-
wiesen.

1.5 Umfang und Dauer, Inhaltsbestimmung, Benutzunasbedinauna
1.5.1 Umfang der Erlaubnis

Die Erlaubnis gewährt die stets widerrufliche Befugnis bis zum unter Nr. 1.5.2 genann-
ten Zeitpunkt aus
Aus dem Gewinnungsgebiet Gegenbach aus
der Quelle I Gegenbach Grundwasserableitung
maximal [1/S] 1,7
maximal fm3/d] 150
maximal [m3/a] 43.700

Grundwasser abzuleiten.

4



1.5.2 Dauer der Erlaubnis und Beginn der Benutzung, Inhaltsbestimmung
Die gehobene Erlaubnis unter Nr. 1.5.1 wird bis zum 30.05.2045 befristet erteilt.
Mit der Benutzung wurde bereits begonnen.

Hinweis: Können die gesetzlichen Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV), in der jeweils geltenden Fassung, nicht mehr eingehalten werden, kann dies
zusätzlich, neben den gesundheitsrechtlichen Anordnungen, zum Widerruf der wasser-
rechtlichen Erlaubnis führen.

2. Inhalts- und Nebenbestimmunaen

2. l Rechtsnachfolge
Die Erlaubnis geht mit allen Rechten, Befugnissen und Pflichten auf einen anderen Un-
ternehmer (Besitz- und Rechtsnachfolger) über, wenn die gesamte Benutzungsanlage
übertragen wird und das Landratsamt Passau dem Rechtsübergang schriftlich zustimmt.

2.2 Verwendung des zutage geförderten Wassers, Trinkwasserverordnung, sparsame Ver-
wenduna

2.2.1 Vorgaben der Trinkwasserverordnung fTrinkwasserV):
Das abgeleitete Wasser darf nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes als Trink-
wasser verwendet werden. Die Bestimmungen der Trinkwasserverordnung in der
jeweils gültigen Fassung- insbesondere hinsichtlich Wasserqualität und -beschaf-
fenheit sowie Art und Häufigkeit der Untersuchungen - sind eigenverantwort-
lich zu beachten und einzuhalten.
Hinweis: Die Bestimmungen des Infektionsschutzes (z.B. § 39 Infektionsschutz-
gesetz) und der Trinkwasserverordnung und die danach möglichen gesundheits-
rechtlichen Anordnungsbefugnisse, bleiben unberührt.

2.2.2 Sorgsame Verwendung, Stand der Technik
Das Versorgungsnetz und die Bauwerke der Trinkwasseranlage sind dem Stand
der Technik anzupassen, bzw. undichte Leitungsteile zu erneuern, um den erhöh-
ten Wasserverlust zu minimieren.
Auf die sparsame Wasserverwendung ist der Abnehmer wiederkehrend hinzuwei-
sen.

2.2.3 Die Gemeinde Breitenberg wird die Hochbehältersanierung nach den Vorschriften
des Gesundheitsrechtes in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt am Landratsamt
Passau bis zum 03.09.2027 durchführen.

2.2.4 Messungen und Berichtspflichten, Beweissicheruna
Hinweis auf die gesetzlichen Vorgaben: Es sind mindestens die Verpflichtungen und
Aufgaben zu eri'üllen, die nach der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserver-
sorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung -E U V) in der
jeweils geltenden Fassung festgelegt sind (siehe insbesondere §3 bis § 5 der Eigen-
überwachungsverordnung mit Anhängen).

2.3.1 Messungen und Berichtspflichten
Zur Überwachung sind die Anforderungen an die Eigenüberwachung gemäß
Eigenüberwachungsverordnung (EUV) in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten.
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2.3.2 Beweissicheruna

Für die Überwachung der geförderten Wassermenge aus der Quelle sind,
soweit noch nicht vorhanden, Durchflussmesser und Drucksonden mit auto-
matischer Aufzeichnung mittels Datenlogger zu verbauen. Die geförderten
Wassermengen und die zugehörige Absenkung des Wasserstands in der
Quelle sind monatlich in ein Betriebstagebuch einzutragen und auf Verlangen
dem Landratsamt Passau, dem Gesundheitsamt und dem Wasserwirtschafts-
amt Deggendorf vorzulegen.

2.4 Betrieb, Instandhaltung, Betriebsleiter

2.4.1 Die Benutzungsanlage ist sachgemäß zu betreiben und ordnungsgemäß in-
stand zu halten. Hierfür ist in ausreichender Zahl Personal zu beschäftigen,
das die erforderliche Ausbildung und nötige Fachkenntnis besitzt. Die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik im Sinne der TrinkwV sowie die An-
forderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserver-
sorgern insbesondere des DVGW Arbeitsblattes W 1000 in der jeweils gülti-
gen Fassung sind zu beachten.

2.4.2 Es ist ein verantwortlicher Betriebsleiter als Ansprechpartner zu bestellen.
Dem Landratsamt Passau sowie dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorfsind
innerhalb von vier Wochen nach Bestandskraft dieses Bescheides Name, An-
schrift und telefonische Erreichbarkeit zu benennen. Über Änderungen sind
die genannten Behörden unverzüglich zu informieren.

2.4.3 Die Gemeinde Breitenberg hat dem Landratsamt Passau -untere Wasser-
rechtsbehörde- bis spätestens zum 30.09.2025 eine schriftliche Bauab-
nähme nach Art. 61 BayWG durch einen privaten Sachverständigen in der
Wasserwirtschaft nach Art. 65 BayWG vorzulegen aus der sich ergibt, dass
die technischen Mess- bzw. Steuereinrichtungen (siehe insbesondere Nrn.
1.4.1.1 - 1.4.1.4 des Bescheides) nachgerüstet,bzw. funktionsfähig vorhan-
den sind und die Beweissicherung durchgeführt wird.

2.5 Einzäunung, Eiaenüberwachuna, Kontrolle und Beschilderung des Wasser-
Schutzgebietes, Versorciunassicherheit:

2.5.1 Sicherung der gemeindlichen Wasserversorgung
Die Versorgungssicherheit der Wasserversorgung der Gemeinde Breitenberg
ist nach der Feststellung des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf derzeit
nicht gegeben. An verbrauchsreichen Tagen ist der Tagesbedarf mit den der
Gemeinde derzeit zur Verfügung stehenden Gewinnungsanlagen nicht zu de-
cken. Aufgrund der vergangenen Trockenjahre ist zu befürchten, dass die
mittleren Quellschüttungen noch weiter zurückgehen werden. Die langfris-
tige Sicherstellung der Wasserversorgung der Gemeinde Breitenberg und der
noch nicht zentral versorgten Gemeindeteile kann nur über die Schaffung
eines leistungsfähigen 2. Standbeines erreicht werden. Dieses Standbein
muss in der Lage sein, den Ausfall der schüttungsreichsten Gewinnungsan-
läge kompensieren zu können. Vgl. hierzu auch die Stellungnahme des Was-
serwirtschaftsamtes vom 30.11.2016 (Gz. 4.2-4532.1-PA-118-30226/2016)
zum Gesamtkonzept der künftigen Wasserversorgung der Gemeinde Breiten-
berg vom 28.09.2016. Die Versorgungssicherheit ist dabei nach den Vor-
Schriften des Art. 57 Abs. 2 GO von der Gemeinde Breitenberg sicherzustel-
len.
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2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

Die Gemeinde Breitenberg hat bis zum 30.09.2025 zum Bescheid des Land-
ratsamtes Passau nach Art. 15 BayWG (53.0.07 6421.05 Gde. Breitenberg)
vom 19.05.2022 einen Abschlussbericht mit dem Nachweis derVersorgungs-
Sicherheit (3 Versuchsbohrungen auf FI.-Nr. 254 Gemarkung Schönberg, Fl.-
Nr. 308 und 310 (im Ursprungsbescheid noch FI.Nr. 88, tatsächlich ausge-
führt auf FI.Nr. 310 Gemarkung Breitenberg) zusammen mit einem konkre-
ten Wasserschutzgebietsvorschlag auf der Grundlage der hydrogeologischen
Planunterlagen mit einer aktuellen Alternativenprüfung und dem Nachweis
der Versorgungssicherheit nach Verordnung über Pläne und Beilagen im
Wasserrechtsverfahren (WPBV) und den einschlägigen Regeln der Technik
auf der Grundlage eines privaten hydrogeologischen Gutachtens und einem
Antrag auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis dem Landratsamt Passau
schriftlich vorzulegen.

Der Fassungsbereich (=
berg.

Zone I) steht im Eigentum der Gemeinde Breiten-

Der Fassungsbereich (= Zone I) ist nach den Bestimmungen der Wasser-
schutzgebietsverordnung vom 04.12.2023 (bekannt gemacht im Amtsblatt
Landkreis Passau Nummer 2023-43 vom 06.12.2023) durch eine ge-
schlossene Umzäunung (auf dem Grundstück Flurnummer 493 Ge-
markung Gegenbach) kenntlich zu machen und vor unbefugten Betre-
ten vom Träger der Wasserversorgung zu schützen. Zusätzlich ist mit Hin-
weisschildern auf das Betretungsverbot des Fassungsbereiches hinzuweisen.
Die Umzäunung ist ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Kennzeichnung und
Abgrenzung des Fassungsbereiches ist bis 12 Monate nach Bescheidserlass
abzuschließen und ggf. nach Sanierungen der Quelle entsprechend anzupas-
sen. Die Gemeinde Breitenberg wird um schriftliche Vollzugsmeldung mit Fo-
todokumentation betreffend die Einzäunung an das Landratsamt Passau bis
zum 30.09.2025 gebeten.

Die Gemeinde Breitenberg hat die Verpflichtung, die vorhandene Hofstelle in
der Schutzzone W III nach den § 3 Nr. 5.6 und der § 7 bis § 10 der vorste-
henden Wasserschutzgebietsverordnung Gegenbach-Rasbüchl vom
04.12.2023 (Amtsblatt Nr. 2023-43 vom 06.12.2023) zu überwachen und die
schriftlichen AwSV-Nachweise und Grundwassermessungen dem Landrats-
amt Passau unaufgefordert vorzulegen.

Die Gemeinde Breitenberg hat die vorhandene Hofstelle in der Schutzzone
W III hinsichtlich des Mistsickersaftsammelbehälters, der Mistlagerstätte,
des Güllebehälters, der beiden Sammelbehälter für Silagesickersäfte, die
Fahrsilos und die Eigenverbrauchstankstelle wiederkehrend alle 3 Jahre
durch einen AwSV-Sachverständigen auf Dicht- und Mängelfreiheit zu prü-
fen.

Die Dichtheit der Abwasserleitungen (= JGS-Rohrleitungen) ist von der Ge-
meinde Breitenberg wiederkehrend alle 5 Jahre* durch Sichtprüfung und alle
3 Jahre* durch Druckprobe nachzuweisen; diese Dichtheitsangaben sind
vom AwSV-Sachverständigen schriftlich zu bestätigen.

Der AwSV-Sachverständigenbericht mit der Mängelbeseitigung ist anschlie-
ßend an das Landratsamt Passau unaufgefordert schriftlich zu übermitteln.
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2.5.8 Die Pegelrohre im wiederverfüllten Prüfschlitz unterhalb des Güllebehälters
sind vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember auf
das Vorhandensein von Sickerwasser und mögliche organoleptische Auffäl-
ligkeiten durch die Gemeinde Breitenberg zu kontrollieren.

2.5.9 Die Grundwasserbeprobungen in der vorhandenen Vorfeldmessstelle (Pegel
l) und der Quelle Mühlberger sind ebenfalls von der Gemeinde Breitenberg
in den Monaten März, Juni, September und Dezember (vierteljährlich) durch-
zuführen.

2.5.10 Die Messergebnisse sind zusammen mit dem jährlichen Eigenüberwachungs-
bericht dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu übermitteln. Auffälligkei-
ten sind von der Gemeinde Breitenberg umgehend dem Landratsamt Passau
-untere Wasserrechtsbehörde-, dem Gesundheitsamt am Landratsamt
Passau und dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorfzu melden.
Bei Verunreinigungen sind in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sofortige
Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, damit aus der Quelle Gegenbach-
Rastbüchl kein verunreinigtes Trinkwasser an den Endverbraucher abgege-
ben wird.

Der Hofbetreiber und die Grundstückseigentümer der Messstellen haben
diese Kontrollmaßnahmen nach den Bestimmungen der gesonderten Was-
serschutzgebietsverordnung Gegenbach-Rastbüchl zu dulden.

2.5.11 Die Gemeinde Breitenberg hat die gemeindlichen Abwasserleitungen nach
§ 3 Abs. l Nr. 3.8 der Wasserschutzgebietsverordnungen Gegenbach-Rast-
büchl auf Dichtheit zu prüfen.

2.5.12 Die Bestimmungen des §§ 7,8 und 10 der Wasserschutzgebietsverordnung
Gegenbach-Rastbüchl sind von der Gemeinde Breitenberg einzuhalten.

2.5.13 Für das Wasserschutzgebiet hat der Träger der Wasserversorgung (= Ge-
meinde Breitenberg) bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur
Kennzeichnung der Außengrenzen der Schutzzone die Hinweiszeichen auf
eigene Kosten zu beschaffen, aufzustellen und zu unterhalten. Die Hinweis-
zeichen sind im Gelände bis spätestens 12 Monaten nach Inkrafttreten der
Verordnung für das Wasserschutzgebiet so aufzustellen, dass die räumliche
Begrenzung des geschützten Gebietes klar erkennbar ist. Im Allgemeinen
sind sie dort anzubringen, wo Straßen, Wege, gekennzeichnete Wander-
wege/Langlaufloipen usw. die Grenze des Schutzgebietes kreuzen. Dies gilt
auch für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine Kenn-
Zeichnung erforderlich ist. Nach Abschluss der Kennzeichnung ist dem Land-
ratsamt Passau und dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ein Bestands-
plan mit Standort und Art der Kennzeichnung zu übermitteln.

2.5.14 Die Umzäunung bzw. die Begrenzung der Zone I ist ordnungsgemäß zu
unterhalten, evtl. Beschädigungen, sind zeitnah zu reparieren, sofern im
Rahmen der Eigenüberwachung solche festgestellt werden (siehe § 3 Abs. l
Satz 2 der Eigenüberwachungsverordnung i.V.m. dem Anhang 3 der Eigen-
überwachungsverordnung).

2.5.15 Das Wasserschutzgebiet ist vom Wasserversorger regelmäßig zu überwa-
chen und die Zone II (engere Schutzzone) mindestens vierteljährlich, die
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3.

weitere Schutzzone (Zone III) mindestens einmal jährlich vom Wasserver-
sorger (= Gemeinde Breitenberg) zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen
die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch
einzutragen und in den Jahresbericht aufzunehmen. Sofern eine Mängelbe-
seitigung nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt Passau und das
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verständigen.

2.5.16 Das Hinweiszeichen zur Kennzeichnung der Grenzen des Schutzgebietes ist
mindestens l x pro Jahr zu kontrollieren.

2.5.17 Sofern „Störfälle" (z.B. Verkehrsunfälle oder sonstige Gefährdungen der
Wassergewinnungsanlagen im Wasserschutzgebiet bzw. der Trinkwasser-
qualität) auftreten, sind diese unverzüglich dem Sachgebiet Gesundheit
am Landratsamt Passau zu melden, damit in Abstimmung mit dem
Sachgebiet Gesundheit die erforderlichen Abhilfe- bzw. Schutzmaßnahmen
getroffen werden können. Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf und das
Landratsamt Passau -untere Wasserrechtsbehörde- sind hiervon schriftlich
zu benachrichtigen.

2.5.18 Der Träger der Wasserversorgung (= Gemeinde Breitenberg) hat bei nicht
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweiszei-
chen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und
zu unterhalten, an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde anord-
net. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen
eine Kennzeichnung erforderlich ist.

Entscheidung über Einwendungen
3.1 Zur gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 15 WHG wurden keine Ein-

Wendungen erhoben.

3.2 Der Bevollmächtigte bzw. die Einwendungsführer haben für die Einwendungen
zum Wasserschutzgebiet gesonderte Benachrichtigungsschreiben nach Art. 73
Abs. 3 Satz 2 BayWG erhalten (siehe Sendebestätigung über das besondere
elektronische Behördenpostfach BRAK_1705916229580cd23c21d-
c548-4c00-a755-4f3fae937a0e, Benachrichtigungsschreiben des
Landratsamtes Passau Gz 53.0.02/6420.01/2021-185 vom 21.01.2024 - Elekt-
ronische Sendebestätigung vom 22.01.2024) bzw. Postzustellungsurkunden bei
der Behördenakte bei den übrigen privaten Einwendern, welche sich auf das
Wasserschutzgebiet beziehen.

4. Vorbehalt
Eine nachträgliche Änderung, Ergänzung oder nachträgliche Festsetzung der getroffe-
nen Inhalts- und Nebenbestimmungen, sowie die nachträgliche Änderung oder Fest-
setzung weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen, die sich im öffentlichen Interesse
(insbesondere aus hygienischen oder wasserrechtlichen, wasserwirtschaftlichen Grün-
den oder des Naturschutzrechts) als notwendig erweisen, bleiben ausdrücklich vorbe-
halten.

5. Widerrufsvorbehalt
- Die Erlaubnis unter Ziffer l., ergeht kraft Gesetzes widerruflich.
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- Können die Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der jeweils
geltenden Fassung nicht mehr sichergestellt werden, stellt dies jeweils einen Wider-
rufsgrund dar, der zum Widerruf der gehobenen widerruflichen Erlaubnis nach pflicht-
gemäßen Ermessen berechtigt (= Widerrufsvorbehalt).
Hinweis: Die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverord-
nung mit gesonderten Befugnisnormen bleiben hiervon unberührt.

6. Kosten

Die Gemeinde Breitenberg trägt die Kosten dieses Verfahrens.
An Verwaltungsgebühren werden 850 € festgesetzt.
An Auslagen werden 3160,- € erhoben.

Hinweise:
a)Einschtäqiae Vorschriften

Für die erlaubte Gewässerbenutzung sind die einschlägigen Vorschriften des Wasser-
haushaltsgesetzes (WhlG) und des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) mit den dazu er-
gangenen Verordnungen (z. B. EUV) maßgebend. Die hiernach bestehenden Rechte,
Verpflichtungen und Vorbehalte gelten zusätzlich zu den vorgenannten Inhalts- und
Nebenbestimmungen.

b)Anderunaen an der Wassergewinnunasanlage
Für wesentliche technische Änderungen an der Wassergewinnungsanlage oder ge-
plante Änderungen, insbesondere Erhöhungen der erlaubten Wassergewinnung, Ande-
rungen des Verwendungszwecks sowie die Auflassung des Brunnens ist eine wasser-
rechtliche Gestattung erforderlich, die anhand geeigneter Planunterlagen beim Land-
ratsamt Passau zu beantragen ist.

^Verwendung als Trinkwasser
Die Anforderungen an das Trinkwasser (z. B. TrinkwV in der jeweils gültigen Fassung)
und die Leitsätze für Anforderungen an Trinkwasser, Planung, Bau, Betrieb und In-
standhaltung der Versorgungsanlage nach DIN 2000 sind zu beachten.

d)Schlammhaltiaes Spülwasser CRückspülwasser)
Für die bereits eingereichten Planunterlagen für das „Rückspülwasser" hat die Ge-
meinde Breitenberg bisher nur befristete Erlaubnisse mit einem kurzen Befristungszeit-
räum als Erlaubnis nach Art. 15 BayWG erteilt bekommen. Hierfür kann die Gemeinde
Breitenberg nun eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG beantragen.

e)Ayflassung
Die Auflassung der Quelle bedarf der Zustimmung der Genehmigungsbehörde. Die Er-
haltung der Quelle für Nicht-Trinkwasserzwecke im Rahmen des Wassersicherstellungs-
gesetzes oder als Grundwassermessstelle, aber auch die Plombierung oder der Rück-
bau der Quelle können auferlegt werden.

10



Gründe:

I.

l Sachverhalt

l.l.lBeschreibung des Vorhabens und bestehenden örtlichen Verhältnisse

Für die Deckung des Wasserbedarfs der Gemeinde Breitenberg dienen die Wasserge-
winnungsanlagen Gegenbach/Rastbüchl und Schönberg, wobei die Versorgung in Spit-
zenbedarfszeiten nur als eingeschränkt bewertet werden kann. Es besteht kein leis-
tungsfähiger Verbund mit benachbarten Wasserversorgungsanlagen zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Breitenberg. Gegenstand dieses Antrags ist die
weitere rechtliche Sicherung der Wasserentnahme aus dem Gewinnungsgebiet Gegen-
bach/Rastbüchl mit der Quelle Gegenbach. Das betreffende Wasserschutzgebiet wurde
nach Durchführung des förmlichen Anhörungsverfahrens bereits festgesetzt.

Bei der Quelle Gegenbach (Flur-Nr. 493, Gemarkung Gegenbach) wurde seit dem 3.
Mai 2017 ein Markierungsversuch durchgeführt wird, um die genaue Lage der Hofstelle
(Grundstück Flur-Nr. 490) im geplanten Wasserschutzgebiet zu bestimmen. Der Mar-
kierungsversuch wurde gemäß Bescheid des Landratsamtes Passau vom 3. März 2017
noch bis 31. Dezember 2017 vorgenommen und ist abgeschlossen.

Der Bescheid des Landratsamts Passau vom 2. Mai 2016 (Nutzungsuntersagung für die
Quelle Gegenbach) wurde in den Ziffern l bis 3 aufgehoben und der Freistaat Bayern
verpflichtet über den Antrag auf wasserrechtliche Gestattung vom 20.04.2015 unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden (Urteil VG Regens-
bürg vom 06.11.2017, Zeichen Az. RN 8 K 16.1798). Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof München hat mit Beschluss vom 28.12.2018, Az 8 ZB 18.531 RN 8 K 16.798
das Ruhen des Verfahrens nach § 173 VwGO und § 251 Satz l ZPO angeordnet.

Mit Bescheid des Landratsamtes Passau vom 19.05.2022 nach Art. 15 BayWG wurde
der Gemeinde Breitenberg die Niederbringung von drei Erkundungsbohrungen zur zu-
sätzlichen Trinkwassererschließung gestattet. Diese wurden mit Baubeginnsanzeige
vom 10.11.2022 zum 14.11./15.11.2022 einschl. Pumpversuch durchgeführt. Es fehlt
aber ein Abschlussbericht mit einem aussagekräftigen Antrag auf gehobene wasser-
rechtliche Erlaubnis und einem Planvorschlag für die Wasserschutzgebietsausweisung
auf der Grundlage eines privaten hydrogeologischen Gutachtens. Diese zusätzlichen
Bohrungen sind kein gleichwertiger Ersatz für die bestehenden Wassergewinnungsan-
lagen, sondern dienen der Versorgungssicherheit (siehe Ziffer 2.5.1 des Bescheides).

l.l.ZAntrag, Antragsunterlagen
Die Gemeinde Breitenberg beantragt mit Schreiben vom 10.03.2020 und Änderungen
vom 30.03.2021 eine gehobene Erlaubnis für das Ableiten von Grundwasser aus dem
Gewinnungsgebiet Gegenbach/Rastbüchl (Quelle Gegenbach).
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